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Vereinten Nationen durch die Portset7llng der Vwöffentli- 49/39. informationen aus den GebIeten ohne Selbst· 
chung der Pressemitteilungen der Vereinten Nationen in regIerung, lIbermittelt gemlIß ArtIkel 73 e) der 
beiden Arbeitssprachen des Sekretariots; Charta der ~ Nationen 

20. legt dem Genera1sekretär nahe. Mittel und Wege zu 
untersuchen. um dem Hörfuok der Vereinten Nationen 
weltweit hteiteten Zugang zu Hörfunkstationen zu verschsft'en, 
in Anbetracht dessen. daß der Hörfuok eines der kostenwirk
samsten und weitreichendsten Medien ist, die der Haupt
ohteilung Presse und Information zur VerfI1gung stehen; 

21. nimmt KennI11is von den im Bericht des Generalsekte
tärs" enthaltenen Empfehlungen und Bemerkungen der 
Mitgli...-Jstaatm und bittet diejenigen Mitgliedstaaten. die dies 
wilnscben, dem Generalsekretär bis zum 1. Februar 1995 ihre 
Bemerkungen und Vorschlllge Ober Möglichkeiten zur 
FIlrdenmg des Ausbaus der Kommlluikationsinfrastruktoren 
und -kapazitllten in den Entwicklungsländern vorzulegen, mit 
dem Ziel. die jilngsten Erfahrungen bei der internationalen 
Zusammenarbeit 7llsammenznfas_. damit die Entwicklungs
liinder ihre eigenen Informations- und Kommunikations
kapozitliten frei und unabhängig entwickeln können. und 
ersucht den GeneralsekretlI. dem Informationsausscbuß auf 
seiner siebzehnten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

22. empflehll. der Vorstand des Informationsausschusses 
möge zur Erleichterung des ständigen Kontokts zwischen der 
Hauptabteilung Presse und Iofonnation und dem Informations
ausschuß in der Zeit zwischen den Thgungen gemeinsam mit 
den Vertretern jedet Regionalgruppe, der Gruppe der 77 und 

,ChInas, in engeI Zusantmenarbeit mit den Mitgliedern des 
Ausschusses. je nach Bedarf zusammentreten und in regel
milßigen Abständen mit den Vwlielein der Hauptahteilung 
Konsoltationen abhalten; 

23. nimmt KennI11is von dem Brsochen Belarus' und der 
Uktaine. die Möglichkeit zu etwiigen. anllißlich des zehnten 
Iahrestags der Katastrophe von 1kcheroobyl im Iahre 1996 ein 
systemweites ProgtanIm auszuarbeiten und dw:chzufllhren; 

24. ersucht den Generalsekretär. dem Iofonnationsaus
schuß auf seiner siebzehnten Tagung und der Generalver
sammlung auf ihrer :fIIttbjgsten Tagung Ober die Tätigkeit der 
Hauptahteilung Presse und Information und Ober die Durch
fllhnmg der in dieser Resolution enthaltenen Empfehlungen 
Bericht zu erstotteo; 

25. beschlUifJt. daß die siebzehnte Tagung des Infonna
tionsausscbosses zehn Arbeitstoge dauern soll. und bitter den 
Vorstand des Ausschusses. zu untersuchen. wie die dem 
Ausschuß zur Verfllgung stehende Zeit am besten genl1tzt 
wetden könnte; 

26. ersucht den lnformationsallsscbllß. der Generalver
sammlung auf ihrer :fIIttbjgsten Thgung Bericht zu erstatten; 

27. beschlhißt, den Punkt "lnformationsfragen" in die 
vorll!ufige Thgesordnung ihrer :fIIttbjgsten Thgung auf
zunehmen. 
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83. Plenors/tvmg 
9. Dezember 1994 

Die Generalversammlung. 

nach PrlIfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
scbllSS"S ffIr den Stand der Verwirklichung der Brldlirung Ober 
die Gewllhrung der Unabblingigkeit an koloniale LiInder und 
Völker Ober die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der Vereinten 
Nationen Ilbermittelten Informationen aus den Gebieten ohne 
Selbsttegienmg"' und nach Prilfung der vom Sonderausscbuß 
hinsichtlich dieser Informationen eJgriffenen MaBuahmen. 

sowie nach PrlIfung des Berichts des General.sekretllr zu 
dieser Frage". 

unler Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963. worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die dem Generalsekretär gemlI8 Artikel 73 e) der Charta 
Obermittelten Informationen zu untersuchen und sie bei der 
PrDfung des Standes der Verwirklichung der in Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 
enthaltenen Erkliirung Ober die Gewllhrung der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völker in jeder Weise zu beriIck
sichtigen, 

sowie unler Hinweis auf ihre Resolution 48145 vom 
10. Dezember 1993. worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) Obertragenen 
Aufgaben weiter wahrzunehmen. 

betonend. wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmilchte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu er
stellenden Arbeitspapiere Ober die jeweiligen Gebiete recht
zeitig ausreichende Informationen gemlI8 Artikel 73 e) der 
Charta Ilbermitteln, 

1. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderaussch~ 
ffIr den Stand der Verwirklichung der Erkliirung Ober die 
GewlIhrung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und 
Völker. das sich auf die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen Ubermittelten Informationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregierung bezieht; 

2. erkllJrt erneut. daß die jeweilige Verwaltungsmacht 
weiterhin gemlI8 Artikel 73 e) der Charta Informationen Ober 
das 6etreffende Gebiet Ilbermitteln sou. soInnge kein Beschluß 
der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet 
ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Kapitel XI 
der Charta erInngt hat; 

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmllchte, dem 
Generalsekretli jetzt und auch kiinftig splitesteDs sechs Monste 
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten 
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Iofonnationen 
sowie möglichst ausfilhrliche Informationen Ober politische 
und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu 
Obermitteln; 

4. ersucht den Genera1sekretlI. im Zusammenhang mit 
der Erstellung der Arbeitspapiere Ober die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin dafiIr Sorge zu tragen, daß ausreichende 
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Infmmationen aus a1Ien verffigbaren veröffentlichen Quellen 
herangezogen werden; 

S. ersucht den Sonderausschuß, die ihm mit Resolution 
1970 (XVIll) lIbertragenen Aufgaben nach den IIb1ichen 
Verfabren wnhrzunebmen und der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten Tagung darllber Bericht zu erstatten. 

83.PletuJrsiWmg 
9. Dezember 1994 

49/40. AktMtIiten ansl!lnd/seher wirtsehaftIIche und 
sonstiger Intereiseu. weIehe die VerwIrklIclmng 
der ErkIl\nmg iIber die Gewihnmg der Unabblln· 
glgkett an koloDinle LIInder und Villker In unter 
KolOD!alherrschaft stehenden Gebieten behfndern 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Aktivitl!ten aus1!1ndischer 
wirtschaftli.cher und sonstiger Interessen, welche die Ver
wirklichung der Brk1iirung llber die Gewllbrung der Un
abhllttgigkeit an koloniale Länder und Völker in unter Koloni
alherrschaft stehenden Gebieten behindern", 

nach Prllfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses flIr den Stand der Verwirkli
chung der Erk1lirung lIber die GewlIbrung der Unabbllngigkeit 
an koloniale Länder und Völket", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erk1lirung lIber die GewlIbrungder 
Unabbllngigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 
ihre anderen Resolutionen zu diesem Thema, insbesondere die 

. Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991, mit der der 
Aktionsplan flIr die Internationale Dekade zur Beseitigung des 
Kolonialismus beflIrwortet wurde'", 

in JJelcr4Itigung der nach der Charta der Vereinten Nationen 
bestehenden feierlichen Verptlichbmg der VerwaItongsmlicbte, 
den politischen, wirtschaftlichen. sozialen und bildungs
mIIßlgen Fortscbritt der Einwohner der unter ihrer Verwaltung 
stehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und 
natilr1ichen Ressourcen dieser Oebiete vor Mißbrauch zu 
sclri!tzen, 

sowie erneut erkllirend, daß jede wirtscbaftliche und 
sonstige Aktivitllt, die ein Hindernis flIr die Verwirklichung 
der Erklllrung llber die GewlIbrung der Unabhllttgigkeit an 
koloniale Länder und Völker darstellt und die Bemilhungen 
um die Beseitigung des Kolonialismus behindert, eine 
unmittelbare Verletzung der Rechte der Einwohner sowie der 
Gnmdslitze der Charta und aller einschlilgigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen darstelh, 

ferner erneut erIdIJrend, daß die oatßr1ichen Ressourcen das 
Erbe der autochthonen Bevölkerung der Kolonialgebiete und 
der Gebiete ohne Selbstregierung sind, 

besorgt llber die Aktivitl!ten derjenigen ausländischen 
Interessen wirtschaftlicher, finanzieller und sonstiger Art. 

. welche die natDr1ichen und menschlichen Ressourcen der 
Gebiete ohne Selbstregierung entgegen den Interessen der 
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Einwohner dieser Gebiete ausbeuten, die sie damit ihrer 
VerfUgongsgewait lIber den Reichtum ihrer Länder berauben, 

eingedenk der einscblilgigen ßestimm.mgen in den Schlu8-
dokomenten der aufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgehundenen Länder 
sowie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit, dem SIIdpa
zifischen Forum und der Karibischen Gemeinschaft ver
abscbiedeten Resolutionen, 

1. bekriiftlgt das unverlluBerliche Recht der Völker der 
Kolonia1gebiete und der Gebiete ohne Selbstregierung auf 
Selbstbestimmung und Unabbllngigkeit und auf die Nutzung 
der natflrlichen Ressourcen ihrer Gebiete sowie ihr Recht, lIber 
diese Ressourcen zn ihrem eigenen Wohl zn verfilgen; 

2. erkIiirt erneut, daß jede Verwaltongsmacht, welcbe die 
Kolonialvölker der Gebiete ohne Selbstregierung nn der 
Ausllbung ihrer legitimen Rechte an ihren oatßr1ichen Ressour
cen hindert oder die Rechte und Interessen dieser Völker 
aus1IIndischen Wn1schafts.. und Fmanzinteressen unterordnet, 
ihre mit der Charta der Vereinten Nationen eingegangenen 
feierlichen Verpflichtungen verletzt; 

3. bekriiftlgt ihre Besolgllis lIber die Aktivitl!ten derjeni
gen auslIIndischen Interessen wirtschaftlicher, finanzieller und 
sonstiger Art. welche die oatßr1ichen Ressourcen, die das Erbe 
der autochthonen Bevölkernng der Kolonialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregienmg in der Karibik, im Pazifik und in 
anderen Regionen sind, sowie deren menschliche Ressourcen 
entgegen den Interessen dieser Bevölkerung auch weiterhin 
ausbeuten und sie dnmit ihrer Verfllgungsgewa!t lIber die 
Ressourcen ihrer Gebiete berauben und die Erft1llung des 
legitimen Strebens dieser Völker nach SelbsIbestimmung und 
Unabbllngigkeit behindem; 

4. verunellt diejenigen Aktivitäten ausländischer wirt
schaftlicher und sonstiger Interessen in den Kolonialgebieten 
und den Gebieten ohne Selbstregierung, welche die Ver
wirklichung der in ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen 
Erk1lirung llber die Gewllbrung der Unabhängigkeit nn k0-
loniale Länder und Völker sowie die Anstrengungen zur 
Beseitigung des Kolonialismus bebindern; 

5. fordert alle Regierungen obe171lllls fl1If, soweit nicht 
bereits geschehen, im Ejnklang mit den einschIiIgigen ßo. 
stimmungen ihrer Resolution 2621 (XXV) vom 12. Oktober 
1970 gesetzliche, administrative und andere Ma9nabmen 
bezilglich ihrer Staatsangehörigen und der ihrer Rechtspre
chung unterstehenden juristischen Personen zn mgreifen, die 
in Kolonia1gebieten und Gebieten ohne Selbstregierung 
Unternehmen besitzen und be1relhen, die den Intemsen der 
Einwohner dieser Gebiete abtrIIglich sind, dnmit der Tätigkeit 
solcher Unternebmen ein Ende gesetzt wird und Neninvestitio
nen verhindert werden, die den Intere isen der Einwohner 
dieser Gebiete zuwiderlaufen; 

6. erkIiirt erneut, daß die in Verletzung der einscblilgigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende Ausbeutung 
und Plilnderung der Meeres- und sonstigen natDrlichen 
Ressourcen der Kolonia1gebiete ond Gebiete ohne Selbst
regierung durch ausländische Wirtschaftsinte eine 
Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohlstands dieser 
Gebiete darstellt; 




